
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1988/6/21 88/11/0017
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 Veröffentlicht am 21.06.1988

Index

36 Wirtschaftstreuhänder

44 Zivildienst

Norm

WTBO §34 Abs1;

WTBO §37;

ZDG 1986 §13 Abs1;

Rechtssatz

Ausführungen hinsichtlich des allfälligen Vorliegens besonders rücksichtswürdiger wirtschaftlicher Interessen des Bfrs

als Inhaber einer Steuerberatungskanzlei unter dem Gesichtspunkt der Existenzgefährdung hier in Bezug auf folgende

Umstände: Beendigung der Einarbeitungs- und Aufbauphase nach Übernahme des Betriebes; Möglichkeit einer

Zuweisung zu einer in der Nähe des Wohn- (Betriebs-)ortes gelegenen Einrichtung; Möglichkeit der "Substitution",

insbesondere durch Bestellung eines Stellvertreters iSd § 37 WTBO und Beschäftigung eines Wirtschaftstreuhänders im

Angestelltenverhältnis iSd § 34 Abs 1 WTBO).
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